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Vorbemerkungen 
Um die Schule während der Corona-Pandemie möglichst im Präsenzmodus mit allen 
Schülerinnen und Schülern öffnen zu können, müssen bestimmte 
Hygienebedingungen sichergestellt werden. Diese werden federführend durch das 
Ministerium für Schule und Bildung vorgegeben. 
Ziel ist dabei einerseits die Minimierung des individuellen Infektionsrisikos, 
andererseits die möglichst frühzeitige Unterbrechung der Infektionsketten im Falle 
einer Erkrankung eines Mitglieds der Schulgemeinde. 
Die Schule selbst trifft keine Entscheidung über die Schritte zur Öffnung des 
Schulbetriebs. Aufgabe der Schule ist es, die Vorgaben von Landes- und 
Bezirksregierung unter den konkreten Bedingungen am GADSA umzusetzen. Dies 
geschieht durch die Aufstellung des vorliegenden Hygieneplanes. 
 
Diesem Hygieneplan liegen folgende Vorgaben zugrunde: 

● Rahmenhygieneplan des Landeszentrums Gesundheit NRW (2015) 
● SchulMail Nr. 15 vom 18.04.2020 
● Handlungsempfehlung des BVÖGD u.a. 
● Schreiben der Bezirksregierung vom 09.04.2020 
● Hinweise des RKI zur Reinigung und Desinfektion von Flächen (04.04.2020) 
● Rahmenhygieneplan der Stadt Dortmund 
● Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) des Landes NRW 
● Handlungsempfehlungen zur Durchführung des Sportunterrichts im ersten 

Schulhalbjahr 2020/21 (BR Arnsberg, 18.08.2020) 
● SchulMail vom 21.10.2020 mit nachgeordneten Hinweisen 

 
Auf Grundlage der oben genannten Vorgaben und den Erfahrungen aus dem 
Schulbetrieb vor den Herbstferien passen wir diesen Hygieneplan kontinuierlich den 
örtlichen Gegebenheiten an. 
Weiterhin erfordert die momentane Situation von allen Beteiligten ein hohes Maß an 
Flexibilität und gegenseitiger Rücksichtnahme. 
 
1. Hygiene in Klassenräumen, Aufenthaltsräumen und Fluren 
1.1 Schulweg und Zugang zum Gebäude 
Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, möglichst nicht mit Öffentlichen 
Verkehrsmitteln zur Schule zu kommen. Die Fahrradwache ist während der 
Öffnungszeit der Schule im Dienst. 
 
Da sich vor den Herbstferien an verschiedenen Stellen am Eingang und den hinteren 
Treppenhäusern Staus gebildet haben, werden die Regeln für den Zugang in s 
Gebäude und die Wegeführung geändert: 

● Die mittlere Tür Haupteingang bleibt grundsätzlich geschlossen. 
● Schülerinnen und Schüler, die in der zweiten Etage Unterricht haben: 

Zugang rechte Tür Haupteingang, Aufgang direkt über das hintere 
Treppenhaus 

● Schülerinnen und Schüler, die in der ersten Etage Unterricht haben: 
Zugang linke Tür Haupteingang 

● Schülerinnen und Schüler, die im Erdgeschoss Unterricht haben: 
Zugang rechte Tür Haupteingang 



 
Darüber hinaus ist der Zugang über den Nebeneingang zwischen Kunst- und 
Musikräumen möglich. 

 
In den Fluren wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Die Flure können in 
beide Richtungen begangen werden, jeweils in Laufrichtung auf der rechten Seite. 
Der Aufenthalt im Flur in Gruppen ist zu vermeiden.  
 
Die Treppenhäuser dienen bei großen Schülerströmen zu Schulbeginn und am 
Pausenende ausschließlich als Aufgänge. Zum Stundenende/Pausenbeginn 
fungieren sie ausschließlich als Abgänge. Ggf. muss eine kurze Wartezeit 
einkalkuliert werden. Gegenverkehr zu diesen Zeiten (z.B. um Taschen zum 
nächsten Unterrichtsraum zu bringen) ist nicht möglich. 
Für die individuelle Treppenhausnutzung außerhalb der Hauptnutzungszeit gilt ein 
Rechtsgeh-Gebot analog den Fluren. 
 
1.2 Lufthygiene 
Die Türen der Unterrichtsräume werden während des Unterrichts wieder 
verschlossen. 
 
Alle Lerngruppen richten analog dem Tafeldienst einen “Lüftungsdienst” ein, der für 
die Durchführung der Raumlüftung zuständig ist.  
 
Gelüftet wird nach folgendem Muster: 

● zu Beginn des Unterrichts, wenn alle ihren Platz eingenommen haben und 
dann alle 15 Minuten 

● komplette Öffnung von mindestens 2 Fenstern für einen Zeitraum von etwa 5 
Minuten 

● in der Pause oder nach Unterrichtsschluss werden die Fenster geschlossen. 
 
Auf diese Weise, die in allen Räumen und Jahrgangsstufen umsetzbar ist, wird eine 
wirksame Lüftung gewährleistet. 
 
Die Fensterschlösser bleiben dauerhaft aufgeschlossen. Der Verstoß gegen die 
gegenteilige Dienstanweisung der Stadt Dortmund wird in Kauf genommen. 
 
Jeder ist aufgefordert, sich mit seiner Bekleidung auf die Lüftungssituation bei 
aktueller Witterung einzustellen. 
 
 
1.3 Garderobe 
Jacken oder andere Kleidungsstücke werden ausschließlich über der eigenen 
Stuhllehne gelagert, um einen Kontakt mit fremden Kleidungsstücken zu vermeiden. 
 
1.4 Nutzung von Unterrichtsräumen 
Die Tische werden so angeordnet, dass die Schülerinnen und Schüler zur Tafel 
ausgerichtet sind. Ausnahmen sind möglich, wenn die Raumgröße dies erfordert 
(z.B. gefülltes Hufeisen). Die Sitzordnungen werden nicht verändert. 



Die Sozialformen im Unterricht müssen sich daran orientieren. 
 
Es ist für jede Unterrichtsstunde durch die Lehrkraft ein Sitzplan zu erstellen, aus 
dem hervorgeht, wer auf welchem Platz gesessen hat. Diese Sitzpläne werden ​in 
beschrifteten Fächern im Lehrerzimmer gesammelt​, um im Falle einer bestätigten 
COVID-19-Infektion die Infektionsketten nachvollziehen zu können. Vordrucke 
werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Die Dokumentation ist mindestens vier 
Wochen aufzuhebe​n. Zuständig hierfür ist das Krisenteam. 
 
Es werden nur Klassenräume mit Sanitärbereich (Waschbecken) genutzt. 
 
Die Computerräume sind für die Nutzung mit Klassen und Kursen im 
Informatikunterricht geöffnet. Zu Beginn jeder Stunde erfolgt die Reinigung von 
Kontaktflächen mit bereitgestelltem Material. 
 
Regelungen für Regenpausen: 

● Schülerinnen und Schüler der Sek I verbringen die Pause in ihrem 
Klassenraum bei geöffneten Fenstern 

● Schülerinnen und Schüler der Sek II verbleiben in dem Raum, in dem sie 
zuletzt Unterricht hatten. Wenn das ein Fachraum ist (Bi, CH, PH, IF, KU, 
MU), übernimmt die Fachlehrkraft, die den Kurs unterrichtet hat, die Aufsicht. 
Nach dem Unterricht in der Sporthalle können die Schülerinnen und Schüler 
die regenpause im Fahrradschuppen, auf den Sofas vor der hausmeisterloge 
oder hinter dem PZ verbringen. 

● Essen und Trinken ist während der Regenpause im Unterrichtsraum möglich, 
wenn alle auf ihren Plätzen sitzen. Die Zeit hierfür ist auf ein Minimum zu 
begrenzen.  

 
1.5 Lehrerzimmer / Kopierräume / Sekretariat / Konferenzraum 030 
Der Aufenthalt in Räumen wie dem Lehrerzimmern oder dem Kopierraum sollte auf 
ein Minimum reduziert werden. Im Kopierraum werden Wischtücher zur Reinigung 
der Bedienflächen vorgehalten. 
Das Sekretariat soll nur in dringenden Fällen betreten werden. In der Regel werden 
Anliegen per telefon oder Mail geklärt. 
In den genannten Räumen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn 
nicht ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann.  
 
 
1.6 Reinigung 
Die allgemeine Reinigung des Schulgebäudes obliegt der Stadt Dortmund als 
Schulträger. Es wurde eine engmaschige Reinigung veranlasst. Arbeitstäglich 
werden Tische und Stühle desinfiziert und der Boden gewischt. 
 
1.7 Medienausleihe 
Die Ausleihe von Medien ist bei der Task-Force in Raum 212 möglich. Beamer, 
Laptops und Laufwerke können ohne Reservierung nach Verfügbarkeit entliehen 
werden. IPads werden nur nach Reservierung und Absprache ausgegeben. 
 



1.8 Sportunterricht  
Der Sportunterricht wird laut Stundenplan in der Sporthalle durchgeführt. Nach 
Möglichkeit können auch die Außenanlagen genutzt werden. 
 
Die Sporthalle wird durch Öffnen beider Fensterseiten belüftet (mindestens alle 15 
Minuten und in den Pausen). Dabei ist auf ein regelmäßiges Öffnen der Trennwände 
zu achten. Die Absprache zur Durchführung liegt in der Verantwortung der 
eingesetzten Lehrkräfte. 
 
Bei der Benutzung der Umkleiden soll darauf geachtet werden, dass sich möglichst 
wenig Schülerinnen und Schüler dort gleichzeitig aufhalten.  
Die Schülerinnen und Schüler gehen gestaffelt in die Umkleidekabinen, um die 
Personenanzahl gering zu halten. Die nächste Gruppe betritt diese erst nach 
Verlassen der vorherigen. Während des Umziehens wird Mund-Nasen-Schutz 
getragen und die Lüftung sichergestellt. Nach dem Umziehen wird die Kleidung mit 
in die Halle genommen​. 
 
Die gemeinsame Nutzung von Sportgeräten ist möglich, wenn die Schülerinnen und 
Schüler zuvor auf die Einhaltung der Maßnahmen zur Händehygiene hingewiesen 
wurden und die Möglichkeit zur Händewaschung oder -desinfektion besteht. 
 
Während des Sportunterrichts kann nach Vorgabe der Lehrkraft vom Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes abgesehen werden. Es werden möglichst 
Unterrichtseinheiten mit wenig Körperkontakt und -nähe durchgeführt. Für die 
Abiturvorbereitung können Unterrichtsinhalte des Zielspiels durchgeführt werden. 
Hierbei ist auf feste Gruppen zu achten. 
 
Das Hallenbad kann bis zum Ende des halbjahres nicht genutzt werden. 
Schwimmunterrichte in den ersten beiden Stunden entfallen, alle anderen Stunden 
werden von den eingeteilten Sportlehrkräften mit “sportlichen Inhalten” gefüllt. DIe 
Sporthalle steht hierfür nicht zur Verfügung. 
 
Die Eishalle steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Der jeweils vorgesehene 
Unterricht entfällt. 
 
Für die Sporthalle Asseln wird ein eigenes Hygienekonzept der Stammschule 
erstellt. Die Notausgänge bleiben zur Belüftung während der gesamten 
Unterrichtszeit geöffnet. 
  
1.9 Experimentalunterricht 
Schülerexperimente sind unter bestimmten Bedingungen möglich. Schüler müssen 
feste “Laborgruppen” bilden, in denen sie Experimente durchführen können. Ohne 
Trennwand dürfen sie nicht über Eck oder frontal ohne Sicherheitsabstand 
gegenüber sitzen. Materialien können nur gemeinsam genutzt werden, wenn die 
Schülerinnen und Schüler zuvor auf die Einhaltung der Maßnahmen zur 
Händehygiene hingewiesen wurden und die Möglichkeit zur Händewaschung oder 
-desinfektion besteht. 
Vor der Verwendung von Okularen sind diese mittels Wischdesinfektion zu reinigen. 



 
1.10 Klassenarbeiten / Klausuren 
Jahrgangsstufen 5 - EF 
Die Arbeit / Klausur wird im regulären Unterrichtsraum geschrieben. Es steht im 
Ermessen der Lehrkraft, pädagogische Spielräume zu nutzen (z.B. Orientierung des 
zeitlichen Umfangs an Mindestlänge, ggf. weiter reduzieren; mehr Schreibzeit 
einräumen, um individuelle Pausen zu ermöglichen; pädagogischen Spielraum auch 
bei Bewertung). 
 
Jahrgangsstufe Q1 / Q2 
Bei Klausurdauer < 90 Minuten wird die Klausur im Kursraum mit Maske 
geschrieben. 
Bei Klausurdauer > 90 Minuten kann bei Einhaltung des Mindestabstandes von 
1,50m am Platz ohne Maske geschrieben werden. Dies ist bei wenig Schreibern im 
Kursraum oder bei Sammelterminen im PZ, bzw. in zwei benachbarten Räumen 
möglich. Näheres regeln der Oberstufenkoordinator und die Vertretungsplaner. 
 
1.11 Schülerbibliothek 
Ab dem 21.09.2020 wird die Schülerbibliothek in Raum 127 wieder als 
Ausleihbibliothek geöffnet. 2 Schülerinnen und Schüler als Aufsicht und maximal drei 
Schülerinnen und Schüler als Nutzer dürfen sich gleichzeitig hier aufhalten. Es ist ein 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bei Betreten der Bibliothek ist eine Händewaschung 
oder -desinfektion durchzuführen. 
Über die Anwesenheit im Raum ist eine Liste zu führen. 
 
2. Persönliche Hygiene 
Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist auf dem Schulgelände und im Gebäude 
ist für jeden jederzeit verpflichtend, auch während des Unterrichts am Sitzplatz.  
 
Gesichtsschilde aus Plexiglas gelten nicht als ausreichender Mund-Nasen-Schutz. 
 
Von dieser Regelung ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte mit medizinischen Einschränkungen, die im Einzelfall mit der Schulleitung 
zu besprechen sind. 
 
Die Hinweise zur persönlichen Hygiene des RKI sind unbedingt zu befolgen 
(regelmäßiges Händewaschen bzw. -desinfektion, Niesen/Husten in die Armbeuge). 
 
Im Unterricht können Lehrkräfte individuelle, zeitlich klar begrenzte Ausnahmen von 
der Maskenpflicht für besondere  Unterrichtssituationen zulassen (z.B. für einen 
Vortrag). Hierfür muss sich der Redner in einer “Sprecherecke” mit sicherem 
Abstand von mindestens 1,50m zu anderen Personen befinden. 
 
3. Hygiene in Sanitärbereichen 
In allen Sanitärbereichen (das schließt die Waschbecken in den Unterrichtsräumen 
und Büros ein) werden Spender mit Flüssigseife und Einmalhandtücher vorgehalten. 
Nachschub ist im Raum 030 gelagert. Für das Auffüllen in den Unterrichtsräumen ist 



die Lehrkraft zuständig, in deren Unterricht das Fehlen auffällt, in den 
Toilettenräumen das Hausmeisterpersonal. 
In den Büros und im Eingangsbereich wird Händedesinfektionsmittel vorgehalten. 
Aus Gründen der Vermeidung von Hautschäden ist die hygienische Händewaschung 
vorzuziehen. 
 
4. Verpflegung 
Der Schulkiosk als verpachtete Einrichtung wird mit einem eigenen Hygienekonzept 
betrieben. Bis auf Weiteres ist nur ein Außenverkauf möglich. 
 
Der Wasserspender im Aufenthaltsraum bleibt in Betrieb, weil eine Kontamination 
durch die Bauart nahezu ausgeschlossen ist. Einziger Kontaktpunkt ist der 
Bedienknopf, der regelmäßig desinfiziert wird. 
 
Die Mittagsverpflegung wird in eingeschränkter Form wieder aufgenommen. 
Näheres regelt der Hygieneplan 5.1. 
 
Essen und Trinken ist nur auf dem Schulhof mit ausreichendem Abstand oder 
während der Mittagsverpflegung im Speiseraum möglich. Individuell von Lehrkräften 
genehmigte Trinkpausen während des Unterrichts dürfen nicht im Unterrichtsraum 
stattfinden. 
 
5. Konferenzen und Besprechungen 
Konferenzen und Besprechungen sollen, soweit möglich und sinnvoll, auch weiterhin 
online gestaltet werden. 
Sollte eine persönliche Anwesenheit notwendig sein, ist auf eine ausreichende 
Raumgröße und Abstand zu achten (z.B. PZ).  
Gleiches gilt für Elterngespräche und zentrale Informationsveranstaltungen. 
 
Die Veranstaltenden sind für die Desinfektion von eingesetzten Medien (Notebooks, 
Beamer, Mikrofone, …) verantwortlich. 
 
Die Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind zu beachten. 
 
 
6. Personen mit Symptomen ​/ Erkrankungen 
Personen, die eines oder mehrere der für eine COVID-19-Erkrankung typischen 
Symptome zeigen, sind umgehend von der Teilnahme am Unterricht oder Prüfungen 
auszuschließen. Sie setzen umgehend einen Mund-Nasen-Schutz auf. Die 
Erziehungsberechtigten werden informiert, die Person verlässt das Schulgebäude 
und begibt sich ggf. in  ärztliche Behandlung 
 
Es handelt sich dabei um folgende Symptome: Rachenschmerzen, Husten, Fieber, 
Schnupfen, sonstige Symptome einer Atemwegserkrankung, allgemeine 
Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall. Die Kombination Fieber/Husten (bei Erwachsenen auch 
Kurzatmigkeit) sind statistisch die häufigsten Symptome. 
 



Bei der Beurteilung ist Augenmaß zu wahren. Schnupfen beispielsweise, der 
eindeutig einer anderen Ursache (z.B. Heuschnupfen) zuzuordnen ist, führt nicht 
zum Ausschluss vom Unterricht. 
 
Erkrankungs- und Quarantänefälle müssen im Sekretariat gemeldet werden. 
 
7. Nachmittagsangebot 
Die Nachmittagsangebote finden wieder statt. In Einzelfällen muss der Zugang 
beschränkt werden (Gesamtzahl der Teilnehmenden, Stufenzugehörigkeit). 
Es gelten die Regelungen analog zum Unterricht. 
 
 
Dortmund, 05.08.2020 ​/ 24.08.2020​ ​/ 31.08.2020 / 14.09.2020 ​/ 23.10.2020 
 
 
 
 
 
Justus Pinker Inge Levin 
Gesundheitsbeauftragter Schulleiterin 


